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Antrag auf Änderung von § 32 der Geschäftsordnung des Studieren-

denparlaments

Liebe MdSP,

liebes Präsidium,

das Studierendenparlament der RWTH Aachen möge beschließen:

Beschlusstext

Füge in § 32 Ausschussvorsitz der Geschäftsordnung des Studierendenpar-

laments hinzu:

5. Die bzw. der Ausschussvorsitzende verfolgt über die Sitzungen des Aus-

schusses hinweg die Anwesenheit der Mitglieder und informiert die Liste,

durch deren Vorschlagsrecht das Mitglied gewählt wurde, wenn die Amtszeit

des Ausschussmitglieds vorzeitig nach den Bestimmungen des § 15 Abs. 5

der Satzung der Studierendenschaft endet.

Änderungsdarstellung

§ 32 Ausschussvorsitz

1. Ein Ausschuss, mit Ausnahme des Wahlausschusses, wählt aus der

Mitte seiner Mitglieder eine bzw. einen Ausschussvorsitzenden und

eine bzw. einen stellvertretenden Ausschussvorsitzenden.

2. Die bzw. der Vorsitzende lädt zu Ausschusssitzungen unter Einhaltung

einer Ladungsfrist von fünf Tagen in einfacher schriftlicher Form per

E-Mail ein, soweit keine anderen Bestimmungen entgegenstehen.

3. Die Amtszeit der bzw. des Ausschussvorsitzenden und deren Stellver-

treterin bzw. Stellvertreter endet, soweit keine anderen Bestimmungen

entgegenstehen,

1. mit dem Ausscheiden aus dem Ausschuss,

2. durch Rücktritt, der mit der Wahl einer Nachfolgerin bzw. eines

Nachfolgers wirksam wird,

3. durch Wahl einer Nachfolgerin bzw. eines Nachfolgers nach den

Bestimmungen der Wahlordnung über ein konstruktives Misstrau-

ensvotum.
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4. Die bzw. der Ausschussvorsitzende erstatten dem Studierendenparla-

ment Bericht über die Beratung der Ausschüsse. Sie bzw. er ist für die

Anfertigung von Protokollen zu den Ausschusssitzungen verantwort-

lich.

5. Die bzw. der Ausschussvorsitzende verfolgt über die Sitzungen

des Ausschusses die Anwesenheit der Mitglieder und informiert

die Liste, durch deren Vorschlagsrecht das Mitglied gewählt wur-

de, wenn die Amtszeit des Ausschussmitglieds vorzeitig nach

den Bestimmungen des § 15 Abs. 5 der Satzung der Studieren-

denschaft endet.

Begründung

Pro: Transparenz, Durchsetzen von Satzungsregelung

Kontra: geringe Mehrarbeit, Durchsetzung der Satzungsregelung

Viele Grüße

Annika Richter


